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Bebauungsplan "Vordere Rieffstraße" in der Kreisstadt Merzig, 
Stadtteil Merzig-Kernstadt 
Beschlüsse  
1. Zur Billigung des Entwurfes,  
2. Zur Veröffentlichung im Internet und Auslegung als frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, 
3. Zur frühzeitigen elektronischen Beteiligung der Behörden und  
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
gem. § 4 Abs. 1 BauG i.v.m. § 2 Abs. 2 BauGB 

Dienststelle: 

311 Stadtplanung und Umwelt 
Datum: 

19.05.2025 
Beteiligte Dienststellen: 

 
 

 
Beratungsfolge Ö / N 

Ortsrat Merzig (Anhörung) Ö 
Hauptausschuss (Vorberatung) N 
Stadtrat (Entscheidung) Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Stadtrat billigt den vom Büro Kernplan vorgelegten Entwurf des Bebauungsplanes, be-
stehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung. 
 
Ferner beschließt der Stadtrat die frühzeitige Veröffentlichung im Internet / Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie die elektronische Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 
BauGB, die von der Planung betroffen sein können. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Veröffentlichung im Internet / Auslegung sowie elektro-
nische Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB durchzu-
führen.  
 
Die BürgerInnen werden gem. § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung unterrichtet. Hierauf wird in ortsüblicher Bekanntmachung hingewie-
sen. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt sein kann, sowie die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und § 
2 Abs. 2 BauGB elektronisch zu benachrichtigen und zu beteiligen. 
Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und der Auslegung sind gemäß § 3 Abs. 1 



BauGB mit dem Hinweis, dass Äußerungen während der Veröffentlichungsfrist von jeder-
mann elektronisch per Mail oder bei Bedarf schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht 
werden können, ortsüblich bekanntzumachen.  
 
Der Stadtrat beschließt für das Verfahren, analog zu den Empfehlungen im Einzelhandels-
konzept aus 2024, eine maximale Verkaufsfläche für Lebensmittel von maximal 3.500 qm. 
 
Sachverhalt 
 
Mit den Modernisierungen von Aldi und Lidl, der Neuansiedlung von Edeka und der geplan-
ten Rückkehr von Kaufland in die Rieffstraße herrscht Entwicklungsdynamik vor Ort. Die 
Stadt hat die Chance, die Flächen aktiv zu ordnen und zu entwickeln. Das Ziel der Kreisstadt 
Merzig ist es vor diesem Hintergrund, den Bereich des Fachmarktzentrums „Rieffstraße“ 
(südlich der Lothringer Straße) zukünftig zu einem urbanen, gemischt genutztem, nachhalti-
gen, umwelt- und klimabewussten Quartier der Zukunft zu entwickeln, um unter anderem 
Raum zum Einkaufen, Arbeiten und Leben sowie für Handel, Handwerk und Freizeit zu schaf-
fen. Konzeptionelle Grundlagen hierzu wurden im Vorfeld insbesondere mit der Handelsstra-
tegie „Handel 3.0“ und dem Masterkonzept „Fachmarkt. Quartier. Rieffstraße“ erarbeitet. 
Darauf aufbauend sollen nun für den nördlichen Teilbereich in Verbindung mit der Ansied-
lung von Einzelhandel (insb. Kaufland) die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen 
werden. Die Erschließung der Fläche ist über die Rieffstraße in Anbindung an die nördlich 
gelegene Lothringer Straße gesichert. Der ruhende Verkehr wird vollständig innerhalb des 
Plangebietes organisiert. 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Stadtgebietes Merzig und umfasst einen überwiegend 
bereits bebauten bzw. versiegelten und demnach anthropogen vorgeprägten Bereich. Be-
grenzt wird der Geltungsbereich durch die Verkehrsflächen der Lothringer Straße (L 173) im 
Norden, der L 174 im Westen und Rieffstraße im Osten. 
 
Die Rieffstraße hat sich in den vergangenen Jahrzehnten weitestgehend ohne Bebauungs-
plan entwickelt. Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 34 BauGB 
(unbeplanter Innenbereich). Danach ist die Planung nicht realisierungsfähig. Daher bedarf es 
der Aufstellung eines Bebauungsplanes. Somit besteht nun die Möglichkeit, die Entwicklung 
des Gebietes zu steuern. Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll im Regelverfahren erfol-
gen. 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind dem beigefügten 
Lageplan zu entnehmen. Er umfasst insgesamt eine Fläche von ca. 6,0 ha. 
 
Der Flächennutzungsplan stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes derzeit noch als 
gewerbliche Baufläche dar. Der vorliegende Bebauungsplan widerspräche aktuell damit dem 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln sind. Aus diesem Grund wird für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeändert.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Finanzielle Auswirkungen für die Kreisstadt Merzig gibt es nicht, da es eine Kostenübernah-
meerklärung durch den Vorhabenträger gibt. 
 
Auswirkungen auf das Klima: 



Detaillierte Aussagen hierzu können der Begründung zum Bebauungsplan entnommen wer-
den. 

 
Anlage/n 
 
1 PLANTEIL (öffentlich) 
2 TEXTTEIL (öffentlich) 
3 BEGRÜNDUNG (öffentlich) 
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